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RS OGH 1988/12/22 8Ob648/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.1988

Norm

ABGB §1175 A1

ABGB §1175 F

ABGB §1210

HGB §105

HGB §133

Rechtssatz

Im Rahmen der Familie darf eine über das sonst bei Personengesellschaften gewöhnlich zu fordernde Maß

hinausgehende wechselseitige Toleranz und Bereitschaft zur Vermeidung und Bereinigung von Kon;ikten verlangt

werden; dieses Verhaltensgebot =ndet freilich im Rahmen der Zumutbarkeit seine Grenzen und darf vom anderen Teil

auch nicht mißbräuchlich überfordert werden.
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